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1. Art der baulichen Nutzung
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Grenze des räumlichen 
Geltungsbereiches

Oberkante als HöchstmaßOK 

1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1.1 Art der baulichen Nutzung

1.1.1 Das Sondergebiet Photovoltaikanlage dient der Unter-
bringung von Anlagen für die Nutzung von Sonnenenergie.

Teil B: Text

1.1.2 Im Sondergebiet Photovoltaikanlage sind Anlagen und 
Einrichtungen zur Gewinnung von elektrischem Strom aus 
solarer Strahlungsenergie und zu dessen Einspeisung in 
das örtliche Versorgungsnetz zulässig.

Teil A: Planzeichnung

1.3 Straßenbegrenzungslinie, Nebenanlagen und Stellplätze
1.3.1 Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches zwischen 

den Punkten abc ist gleichzeitig Straßenbegrenzungslinie.

1.4 Örtliche Bauvorschriften
1.4.1 Einfriedungen sind nur als Maschendrahtzaun oder Draht-

gitterzaun mit bis zu 2 m Höhe inkl. Übersteigschutz und 
Bodenfreiheit von mindestens 20 cm zulässig. Im Bereich 
der Fläche zum Anpflanzen von Sträuchern ist die 
Einfriedung in die Heckenpflanzung zu integrieren.

1.4.2 Werbeanlagen sind unzulässig.

1.4.3 Pflegewege zwischen den Modultischen sind nur 
unbefestigt auszubilden.
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Vorhabenträger:

1.5 Grünordnerische Festsetzungen

1.5.1 Innerhalb der Fläche zum Anpflanzen von Sträuchern ist 
eine lückige Feldhecke unter Verwendung von standort- 
gerechten Sträuchern verschiedener heimischer Arten an- 
zulegen. Je 100 m2 Pflanzfläche sind jeweils 15 Sträucher 
der Arten Rosa canina, Viburnum opulus und Rhamnus 
catharticus in der Mindestqualität 70/90, jeweils 15 Sträu- 
cher der Arten Prunus spinosa und Cornus sanguinea in 
der Mindestqualität 70/90 und 10 Sträucher der Arten 
Crataegus monogyna und Sambucus nigra in der Mindest- 
qualität 60/100 zu pflanzen. Die Heckenpflanzung ist alle 
50 m mit einer 10 m breiten nicht bepflanzten Freifläche zu 
unterbrechen. Im Bereich der Straßenbegrenzungslinie ist 
die Unterbrechung der Pflanzfläche durch eine Grund- 
stückszufahrt mit einer maximalen Breite von 8 m zulässig. 
Die Sträucher sollen zur Straßenbegrenzungslinie einen 
Mindestabstand von 2 m einhalten.

1.5.2 Im Sondergebiet sind die unbefestigten Flächen mit Aus- 
nahme der durch Sträucher bepflanzten Flächen mit 
gebietsheimischen Landschaftsrasen anzusäen. Es ist eine 
Regiosaatgutmischung (RSM Regio) UG 4 - Ostdeutsches 
Tiefland zu verwenden.

1.3.2 Nebenanlagen und Stellplätze sind nur innerhalb der über-
baubaren Grundstücksfläche zulässig. Garagen sind unzu-
lässig.

1.1.3 Die im Sondergebiet Photovoltaikanlage festgesetzten 
Anlagen und Einrichtungen sind nur bis zur endgültigen 
Nutzungsaufgabe der Photovoltaikanlage zulässig. Als 
Folgenutzung wird Fläche für die Landwirtschaft festge- 
setzt. Dies gilt nicht für die Teile des Sondergebietes, die 
als Pflanzfläche festgesetzt sind. Diese gelten auch 
innerhalb der Folgenutzung weiter.

1.2 Höhe baulicher Anlagen
1.2.1 Die festgesetzte Oberkante als Höchstmaß hat als 

Bezugspunkt die natürliche Geländeoberfläche. 

2. 

2.1 Unterirdische Versorgungsleitungen
2.1.1 Entlang der südlichen Plangebietsgrenze verläuft eine über-

örtliche unterirische Versorgungsleitung der GasLINE. Vgl. 
hierzu Kapitel 3.6 der Begründung.

 HINWEISE

2.2 Artenschutz
2.2.1 Der Bau des Solarparks soll außerhalb der Brutzeit von

Bodenbrütern im Zeitraum vom 01.09. bis zum 15.03.
erfolgen.

2.2.2 Die Mahd der mit Landschaftsrasen anzusäenden Flächen
soll außerhalb der Nist-, Brut- und Aufzuchtzeit von boden- 
brütenden Vogelarten ein- bis max. zweimal jährlich 
erfolgen. Alternativ ist auch eine Beweidung möglich. Der 
Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden ist nicht erlaubt. 
Dies soll mittels städtebaulichen Vertrag gesichert werden.

1.5.3 Soweit eine Befestigung von Stellplatzflächen mit ihren Zu- 
fahrten erforderlich sein sollte, ist diese nur im wasser- und 
luftdurchlässigem Aufbau (z. B. Rasensteine, Schotter- 
rasen, wassergebundene Decke) zulässig.
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